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1. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 22 N 
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Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO

Baugrenzen
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Grünflächen

Grünflächen gem. § 9 (1) 15 BauGB
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Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen

Baum Erhalt

15 = 74

H/B = 535 / 780 (0.42m²) Allplan 2011

Präambel 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 BauGB hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Niedenstein die 1. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 22 N „Wasserweg“, Kernstadt, bestehend 
aus der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung beschlos-
sen. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.05.2023 den Beschluss zur 1. Erwei-
terung des Bebauungsplanes Nr. 22 N „Wasserweg“ gefasst. Der Aufstellungsbeschluss wurde 
gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 28.07.2021 bekannt gemacht. 

Öffentliche Auslegung 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 00.00.2023 dem Entwurf der 1. Erweite-
rung des Bebauungsplanes Nr. 22 N „Wasserweg“ mit örtlichen Bauvorschriften und der Begrün-
dung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und 
Dauer der Auslegung wurden am 00.00.2023 öffentlich bekannt gegeben. Der Entwurf des Bebau-
ungsplanes hat mit Begründung einschließlich Umweltbericht sowie bereits vorliegenden wesentli-
chen umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 00.00.2023 bis 00.00.2023 gem. § 3 Abs. 
2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Satzungsbeschluss 
Nach Prüfung der Anregungen gem. § 3 Abs. 2 BauGB hat die Stadtverordnetenversammlung die 
1. Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 22 N „Wasserweg“ mit örtlichen Bauvorschriften und Be-
gründung in ihrer Sitzung am 00.00.2023 als Satzung gem. § 10 BauGB beschlossen. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

 
Ausfertigungsvermerk 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen Beschlüssen 
der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und das die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

 
 

Bekanntmachung/ Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss wurde am ___________ ortsüblich bekannt gemacht. Mit der Bekanntma-
chung tri tt der Bebauungsplan mit örtl ichen Bauvorschriften gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Hinweis zur Bekanntmachung 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 
BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter 
Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtl iche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungs- und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs gem. § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtl ich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. Dies gil t entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 

 
Niedenstein, den ___ ___ ___ ___ ___ __ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __

 Der Magistrat der Stadt Niedenstein 
 Bürgermeister 

T EX T LI CH E  F ES T SE T ZU NG E N 
Planungsrechtliche Festsetzungen 
(§ 9 Abs. 1 BauGB) 

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Das Satzungsgebiet wird als Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO 
Zulässigkeit von Nutzungen gem. § 1 BauNVO 
Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes werden die gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Betriebe und Anlagen nicht zugelassen. 

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
Es werden folgende maximal zulässige Zahlen festgesetzt: 
Grundflächenzahl (GRZ) gem. § 19 BauNVO: 0,30 
Geschossflächenzahl (GFZ) gem. § 20 BauNVO: 0,60 
Zulässiges Höhe baulicher Anlagen in Meter gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauN-
VO: 
Für bauliche Anlagen werden die maximale bergseitige Traufhöhe (TH) sowie die 
maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Meter wie folgt festgesetzt: 

Traufhöhe, bergseitig: 6,75 m 
Firsthöhe: 11,50 m 

Bezugspunkt Höhe baulicher Anlagen 
Die zulässige Traufhöhe ist die mittlere Traufhöhe von der Oberkante der vorhan-
denen Geländehöhe im Schnittpunkt mit Außenwand und Dachhaut gemessen. 
Die Firsthöhe baulicher Anlagen wird von der an der in der Mitte des Gebäudes 
gelegenen, natürlichen Geländeoberfläche gemessen. Der untere Bezugspunkt der 
Höhe der baulichen Anlage wird vom Anschnitt des gewachsenen Bodens am 
Standort des Gebäudes gemessen. 

3. Bauweise/ Baugrenzen/ überbaubare Grundstücksfläche 
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 
Bauweise gem. § 22 BauNVO: offene Bauweise 
Baugrenzen gem. § 23 BauNVO: Die überbaubaren Grundstücksflächen sind 

durch Baugrenzen eindeutig festgesetzt. 
Zulässige Bauformen: Einzel- und Doppelhäuser 
Überbaubare Grundstücksflächen gem. § 23 BauNVO 
Innerhalb der nicht überbaubaren Flächen werden Stellplätze, Garagen und Car-
ports (Offene Garagen), die räumlich und funktional der Hauptnutzung (Gebäude) 
und dem Nutzungszweck des Baugebietes zuzuordnen sind, im seitlichen Abstand 
zwischen überbaubarer Fläche und Grundstücksgrenze sowie zwischen Straßen-
begrenzungslinie (Hagenweg) und Baugrenze zugelassen. 

4. Grünordnerische Festsetzungen 
gem.§ 9 Abs.1 Nr. 20 und 25 BauGB i. V. mit § 91 HBO 
Nicht überbaubare Flächen/ Nutzungszweck 
Die außerhalb der Baufelder ausgewiesen Flächen sind als Freiflächen zu erhalten. 
Vorhandene heimische, standortgerechte Laubholzarten sind dauerhaft zu erhal-
ten und sachgerecht zu pflegen. Untersagt sind alle Eingriffe in den Kronenbereich 
der Bäume, sofern sie nicht aus Gründen der allgemeinen Sicherheit erforderlich 
sind. Die Bäume sind in der natürlichen Kronenentwicklung zu belassen und dürfen 
nicht durch unsachgemäße Kronenpflegeschnitte begrenzt werden. Der Bestand ist 
im Rahmen von Baumaßnahmen vor Beschädigungen zu schützen. Die Erdoberflä-
che im Bereich der Kronentraufe ist so zu erhalten, dass die Vitalität der Bäume 
nicht beeinträchtigt wird. 
Beschränkung von Steingärten und Steinschüttungen 
Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes sind ge-
schotterte Steingärten (Schotterflächen) unzulässig. Die nicht überbauten 
Grundstücksflächen sind, soweit diese Flächen nicht für eine andere zulässige 
Verwendung benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als 
Grünflächen anzulegen und zu unterhalten. 
Private Grünflächen 
Die südlich an das Allgemeine Wohngebiet anschließende Fläche F1 erhält die 
Zweckbestimmung „Gartenanlage“. Die private Fläche dient ausschließlich der 
kleingärtnerischen Nutzung, der Erzeugung von Gartenbauprodukten für den Ei-
genbedarf und der Erholungsnutzung. 
Bauliche Anlagen werden zugelassen, sofern sie der kleingärtnerischen Nutzung 
dienen. Ein vorübergehender Aufenthalt der Nutzer in diesen Gebäuden wird ak-
zeptiert. Zu diesem Zweck wird für bauliche Anlagen eine maximal 30 m2 große 
überbaubare Fläche zur Errichtung einer Gartenlaube festgelegt. Ein überdachter 
Freisitz ist zulässig, wenn die v.g. überbaubare Fläche nicht überschritten wird. Die 
Gartenlaube dient der Unterbringung von Geräten, die im ursächlichen Zusammen-
hang mit der zulässigen Nutzung stehen (Gartengeräte, Stühle, Tisch,...). Die Bau-
ausführung der baulichen Anlagen kann massiv sein. Fenstereinbauten sind zuge-
lassen. Die Fassaden der baulichen Anlagen sind in Holzbauweise auszuführen, 
bzw. massiv errichtete Gartenlauben mit Holz zu verkleiden. Der Dachüberstand 
der Geräteeinstellmöglichkeiten und Gartenlauben darf 0,5 m nicht überschreiten. 
Die Gebäude sind als freistehende Anlagen zu errichten. 
Innerhalb der Fläche F1 sind mindestens vier standortgerechte Laub- oder Obst-
bäume mit einem Mindeststammumfang von 12-14 cm zu pflanzen, zu pflegen und 
dauerhaft zu erhalten. Alternativ können je zu pflanzenden Baum auch 5 Laub- oder 
Obststräucher (Pflanzgröße mind. 100 cm) gepflanzt werden. Bei Ausfall der Ge-
hölze sind diese nachzupflanzen. 
Vorhandener Baumbestand innerhalb der privaten Grünfläche F1 und in-
nerhalb der nicht überbaubaren Flächen 
Aufgrund des vorhandenen Quartierpotentials sowie zum Schutz der Tiergruppe der 
Vögel und der Fledermäuse ist der vorhandene, heimische Baumbestand innerhalb 
der nicht überbaubaren Flächen im Bereich der Flurstücke 151 und 152 sowie im 
Bereich der Grünfläche F1 vom Grundsatz zu erhalten. 
Im Falle einer erforderlich werdenden Gehölzentnahme ist der gesetzlich vorgege-
bene Zeitraum zum Schutz der Tiere einzuhalten. Eine Entnahme ist nur außerhalb 
der Schonzeiten für Vögel (01.03 bis 30.09) und Fledermäuse (01.04 bis 30.10., 
ggf. 15.11.) zulässig. Um artenschutzrechtlich Konflikte zu vermeiden sind bei einer 
Entnahme potentieller Quartiersbäume unmittelbar vor der Fällung von Fachperso-
nal auf Besatz zu kontrollieren und im Bedarfsfall zu versiegeln. Zum Schutz vor-
kommender Vogelarten sind in den verbleibenden Gehölzen jeweils 2 Kleinmeisen- 
und Großmeisenkästen und 4 Halbhöhlenbrüterkästen auszubringen. 
Durchführung 
Die festgesetzten Grünordnungs- und Pflanzmaßnahmen innerhalb von zwei Jah-
ren nach Aufnahme der Gebäudenutzung durchzuführen. Eine sachgerechte Pflege 
ist sicherzustellen. Abgänge sind innerhalb von zwei Pflanzperioden gleichwertig zu 
ersetzen. 

5.2 Garagen/ Carports (offene Garagen), Stellplätze 
Stellplatzsatzung 
Die erforderlichen privaten Stellplätze sind gemäß rechtskräftiger „Stellplatz- und 
Ablösesatzung“ der Stadt Niedenstein anzuordnen. 
Garagen müssen eine Vorstellfläche von mind. 5,0 m und Carports von mind. 3,0 
m haben. 
Stellplätze, Garagen und Carports (Offene Garagen) sind nur innerhalb der überbauba-
ren Flächen, im seitlichen Abstand zwischen überbaubarer Fläche und Grundstücks-
grenze sowie zwischen Straßenbegrenzungslinie (Hagenweg) und Baugrenze zulässig. 

5.3 Oberflächenbefestigung 
Private Stellplätze, Wege und sonstige Grundstücksfreiflächen sind so herzustellen, 
dass Regenwasser versickern kann (z.B. seitlich in angrenzende Grünflächen oder 
in Form von Pflasterbelägen mit breiten Fugen wie z. B. „Ökopflaster“). Eine Befes-
tigung mit Beton oder Asphalt wird nicht zugelassen. 

5.4 Außenbeleuchtung 
Die Außenbeleuchtung an Gebäuden und Freiflächen ist durch effiziente Lichtanlagen 
energiesparend, blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten 
und auf das notwendige Maß zu reduzieren. Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sind 
bei der Außenbeleuchtung des Plangebietes nur insektenfreundliche Leuchtmittel mit ei-
ner Farbtemperatur von maximal 3.300 Kelvin und vollständig abgeschlossene Leuch-
tengehäuse, die gegen das Eindringen von Insekten geschützt sind, zu verwenden. 
5.5 Rückhaltung von Niederschlagswasser 
Der auf dem jeweiligen Grundstück nicht schädlich verunreinigte Niederschlagswasser-
abfluss ist einer grundstücksbezogenen Retentionszisterne zuzuführen. 
Folgendes Mindestfassungsvermögen (Retentionsvolumen) für angeschlossene Flächen 
ist einzuhalten, für: 
- versiegelte Flächen mit einem Abflussbeiwert von 1,0 (z. B. feste Dach-, Stellplatz- 

und Wegeflächen): 20 l pro m² 
- begrünte Dachflächen (Abflussbeiwert von 0,3): 6 l pro m² 
Die Retentionszisterne dient der Rückhaltung größerer Wassermengen. Die Rückhalte-
menge wird verzögert mit Hilfe einer Abflussdrossel in das Abwassernetz geleitet. Die 
Retentionszisterne verbindet die Regenrückhaltung mit der Regenwassernutzung. Der 
Wasserstand kann bis zum Notüberlauf ansteigen und sinkt nach dem Regen langsam 
wieder auf den langfristigen max. Wasserstand ab. Dieses Regenwasser steht dann zur 
Nutzung zur Verfügung. 
Alternativ werden auf den Grundstücken Anlagen zur Versickerung von Niederschlags-
wasser zugelassen (z. B. Flächen-/ Muldenversickerung, Mulden-Rigolen-System). Da-
bei ist das DWA-A 138 (Planung, Bau und Betrieb von zur Versickerung von Nieder-
schlagswasser) zu beachten. 
Unzulässig sind punktförmige Einleitungen, wie z. B. Schachtversickerungen. Über-
schüssige Mengen sind über einen Drosselabfluss dem öffentlichen Regenwasserkanal 
zuzuleiten. 

6. Nachrichtliche Übernahmen/ Hinweise 

6.1 Sicherung von Bodendenkmälern 
Bodendenkmäler sind gemäß dem „Gesetz zum Schutz der Kulturdenkmäler“ (Denkmal-
schutzgesetz - DSchG) unter Schutz gestellt. Wer bei Erdarbeiten Bodendenkmäler und 
Kleindenkmäler (z. B. Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen, Scherben, Steinge-
räte, Skelettreste) entdeckt oder findet, hat dies gem. § 21 Abs. 1 Hess. Denkmalschutz-
gesetz (HDSchG) unverzüglich dem Landesamt für Denkmalpflege, Archäologische 
Denkmalpflege, Marburg anzuzeigen. Funde und Fundstellen sind bis zum Ablauf einer 
Woche nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und in geeigneter Wei-
se vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen (§ 21 Abs. 3 HDSchG). 
6.2 Trinkwasserschutzgebiete 
Die Plangebietsfläche liegt in der Zone III B des Trinkwasserschutzgebietes für die 
Trinkwassergewinnungsanlagen "TB I, II und IV Großenritte" zu Gunsten der Stadtwerke 
Baunatal, Landkreis Kassel". Die hierzu ergangene Schutzgebietsverordnung ist zu be-
achten. 

6.3 Stromversorgungsleitungen 
Im Planbereich befindet sich eine Mittelspannungsfreileitung der EAM Netz GmbH. Im 
Bereich des ausgewiesenen Schutzstreifens von insgesamt 15 m (ab Trassenmitte je 
7,50 m) sind Erdanschüttungen, eine Überbauung oder Baumpflanzungen unzulässig. 
Zulässig ist jedoch eine Überbauung mit Verkehrsflächen. Sind Anpflanzungen von Bü-
schen oder Sträuchern im Bereich des Schutzstreifens geplant, sind die einschlägigen 
Bestimmungen zum Schutz von Versorgungskabel zu beachten. 

6.4 Schutz des Mutterbodens 
Mutterboden, der bei der Errichtung und Änderung baulicher Anlagen sowie bei wesent-
lichen anderen Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist im nutzbaren 
Zustand zu erhalten und an geeigneten Stellen, vorzugsweise auf den Grundstücken zu 
verwenden. 

6.5 Verwertung von Erdaushub 
Bei der Verwertung des im Rahmen der Erschließungs- bzw. Bauarbeiten anfallenden 
Erdaushubs sind die Randbedingungen der „Handlungsempfehlung zur rechtlichen Beur-
teilung von Aufschüttungen und bei Auf- und Einbringen von Bodenmaterial auf Böden“ 
vom 27.10.2015 (StAnz. Nr. 46/2015, S. 1150) zu beachten. 

6.6 Berücksichtigung von Gehölzen (Pflanzliste/ Hinweise zur Einhaltung 
von Grenzabständen 

Bei der privaten Freiraumgestaltung wird die Verwendung nachfolgender Gehölze emp-
fohlen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen von Neuanpflanzungen die nach 
dem Hessischen Nachbarrecht gem. §§ 38 bis 40 vorgegebenen Grenzabstände u. a. für 
Sträucher und lebende Hecken einzuhalten sind. 
Einzelbäume, großkronig (Pflanzgüte: Hochstamm STU 14/16 cm) 
- Acer platanoides (Spitzahorn) - Acer pseudoplatanus (Bergahorn) 
- Carpinus betulus (Hainbuche) - Fagus sylvatica (Rotbuche) 
- Fraxinus excelsior (Esche) - Quercus robur (Stieleiche) 
- Quercus petraea (Traubeneiche) - Tilia cordata (Winterlinde) 

Einzelbäume, mittel- und kleinkronig 
- Acer campestre (Feldahorn) - Corylus colurna (Baumhasel) 
- Crataegus coccinea (Scharlachdorn) - Crataegus crus galli (Pflaumenblättriger Weißdorn) 
- Crataegus monogyna (Weißdorn) - Malus sylvestris (Holzapfel) 
- Prunus avium (Vogelkirsche) - Pyrus communis (Holzbirne) 
- Sorbus aucuparia (Eberesche) 

Obstbäume, in alten robusten Sorten als Hoch- oder Halbstämme 
- Apfel, Birne, Süßkirsche, Zwetsche, Walnuß 

Heckengehölze 1 Stck./qm 
- Acer campestre (Feldahorn) - Buddleja davidii (Schmetterlingsflieder) 
- Corylus avellana (Hasel) - Carpinus betulus (Hainbuche) 
- Cornus sanguinea (Hartriegel) - Crataegus monogyna oxyacantha (Weißdorn) 
- Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) - Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) 
- Ligustrum vulgare (Liguster) - Malus sylvestris (Holzapfel) 
- Prunus spinosa (Schlehe) - Pyrus communis (Wildbirne) 
- Rhamnus frangula (Faulbaum) - Robus idaeus (Himbeere) 
- Rosa canina (Hundsrose) - Rosa rubiginosa (Weinrose) 
- Salix caprea (Salweide) - Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) 
- Sorbus aucuparia (Eberesche) - Sorbus torminalis (Eisbeere) 
- Taxus baccata (Eibe) - Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) 
- Viburnum opulus (Wasserschneeball) 

Schling- und Rankpflanzen 
- Aristolochia durior (Pfeifenwinde) - Campsis radicans (Trompetenblume) 
- Clematis vitalba u.a. in Sorten (Waldreben) 
- Hedera helix (Efeu) - Hydrangea petiolaris (Kletterhortensie) 
- Lonicera periclymenum (Geißblatt) - Lonicera caprifolium (Jelängerjelieber) 
- Polygonum aubertii (Knöterich) - Parthenocissus tricusp. „Veitchii“ (Wilder Wein) 
- Wisteria sinensis (Blauregen) 

6.7 Hinweise zu bestehenden Bebauungsplänen 
Die im Rahmen der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 N „Wasserweg“ getroffe-
nen Festsetzungen beziehen sich ausschließlich auf den räumlichen Geltungsbereich 
der 1. Änderung. 

Rechtsgrundlagen in der gültigen Fassung 
- Baugesetzbuch (BauGB) - Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
- Planzeichenverordnung (PlanzV) - Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
- Hess. Ausführungsgesetz zum BNatSchG (HAGBNatSchG) 
- Hessische Bauordnung (HBO) - Hessische Gemeindeordnung (HGO) 
- Hess. Gesetz über das öffentl . Vermessungs- und Geoinformationswesen (HVGG) 
- Gesetz zum Schutze der Kulturdenkmäler (Denkmalschutzgesetz) 
- Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

5. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen 
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 91 Hessische Bauordnung 

5.1 Dächer 
Die zulässige Dachneigung für Hauptgebäude u. Garagen wird festgesetzt auf: 30 – 45° 
Begrünte Dachflächen 
Eine abweichende Dachneigung wird zugelassen, wenn die Dachflächen als Gründächer 
ausgebildet werden. Die Dachflächen sind unter Beachtung brandschutztechnischer Be-
stimmungen vollständig mit einer standortgerechten Vegetation extensiv zu begrünen 
und dauerhaft zu unterhalten. Die Stärke der Vegetationsschicht (durchwurzelbare 
Schicht) muss im Mittel 10 cm betragen. Der Begrünungsaufbau und die verwendeten 
Materialien und Substrate sind gemäß der „FLL-Richtlinie für die Planung, Bau und In-
standhaltung von Dachbegrünungen (Dachbegrünungsrichtlinie)“ Ausgabe 2018 auszu-
führen. Die vorgenannte Regelung gilt auch bei einer Errichtung von Photovoltaikanla-
gen. Von der Dachbegrünung ausgenommen sind begehbare Dachterrassen, verglaste 
Flächen und technische Aufbauten. 
Anlagen zur Nutzung regenerativer Energiequellen sind grundsätzlich zulässig. 


